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Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan Nr. GI 03/07 

„Dulles-Siedlung“ 3. Änderung  

Teilgebiet Ehemalige US-Zahnklinik 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
(Frist bis zum 21.08.2015) eingegangenen Stellungnahmen mit Anregungen. 
 
Gießen, den 14.10.2015 
 
Offenlegung sowie Behörden- und Trägerbeteiligung (21.07.-21.08.2015) 
 
Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit) 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen  
Es liegen keine Stellungnahmen. 
 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB   (Träger öffentlicher Belange) 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen   
Regierungspräsidium Gießen, Immissionsschutz (21.08/12.10..2015) 
Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (17.08.2015) 
 
Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise 
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz (15.07.2013) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (18.07.2013) 
Kreisausschuss des LK Gießen, Bauordnung und Umwelt (19.08.2015) 
Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- und Fuhramt (27.07.2015) 
Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt (04.08.2015) 
Polizeipräsidium Mittelhessen (23./24.07.2015) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (17.08.2015) 
Universitätsstadt Gießen, Jugendamt (20.08.2015) 
Universitätsstadt Gießen, Straßenverkehrsbehörde (21.08.2015) 
Magistrat der Stadt Wetzlar (06.08.2015) 
Gemeinde Buseck (20.07.2015) 
Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt (23.07.2015) 
Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragter (27.08.2015) 
Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (22.07.2015) 
Fa. Ericsson Services GmbH (30.07.2015) 
HessenMobil Dillenburg (22.07.2015) 

Universitätsstadt Gießen, Tiefbauamt (27.08.2015) 
Mittelhessische Wasserbetriebe (27.08.2015) 
hessenArchäologie (17.08.2015) 
Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt (10.09.2015) 
Stadtwerke Gießen AG Abt. Fernwärme (29.07.2015) 
 
Keine Stellungnahme abgegeben haben: 
Regierungspräsidium Gießen, Abteilung III – 31 Bauleitplanung 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Amt für Bodenmanagement 
Amt für Brandschutz 
RP Darmstadt, Kampfmittelräumdienst 
BUND, Kreisverband Gießen 
NABU Gießen 
Schutzgemeinschaft Dt. Wald, Gießen 
Hess. Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz 
Dt. Gebirgs- und Wanderverein 
Bot. Vereinigung für Naturschutz 
MIT.N 
AG Gießener Frauenverbände 
Gemeindevorstand Fernwald 
Universitätsstadt Gießen, Gartenamt 
Universitätsstadt Gießen, Schulverwaltungsamt 
Universitätsstadt Gießen, Wirtschaftsförderung 
Frauenbeauftragte der Stadt Gießen 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier:  Bebauungsplan Nr. GI 03/07 „Dulles-Siedlung“ 3. Änderung,  
         Teilgebiet Ehemalige US-Zahnklinik 
Abwägung der Anregungen, die in der Behördenbeteiligung (21.07.-21.08.15) 
nach § 4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: RP Gießen, Immissionsschutz (Nachtrag) vom:.12.10.2015 

 
Vorbemerkung 
Die erste Stellungnahme der Oberen Immissionsschutzbehörde erfolgte im Rah-
men der fristgerecht abgegebenen Sammelstellungnahme des RP Gießen, je-
doch nicht auf der Grundlage des mit offengelegten Immissionsgutachtens Nr. 
1501 vom Fachbüro W.Steinert/Solms (27.01.2015). Nach nochmaliger 
Zusendung des Fachgutachtens erfolgte eine Nachtrags-Stellungnahme.  
 
Zu 1 
Die Problematik der Ausweisung weiteren Wohnbaulandes entlang von 
Hauptverkehrsstraßen ist dem Magistrat bewusst. Jedoch wird darauf 
hingewiesen, dass ein wesentlicher Anteil des Wohnungsbestandes der 
Innenstadt in verlärmten Bereichen liegt und sich in der hier vorliegenden 
Planungssituation keine alternativen Entwicklungsszenarien aufdrängen. 
Daher hält der Magistrat die geplante Umwidmung eines Mischgebietes zum 
Allgemeinen Wohngebiet in Verbindung mit der Umsetzung der gutachterlichen 
Empfehlungen sowie darüber hinaus weiteren Vorkehrungen zur Reduzierung 
der Lärm bedingten Einschränkungen für vertretbar. 
Die gutachterlichen Empfehlungen zum passiven Schallschutz an der Gebäu-
deaußenhülle werden in Form von Schallschutzfenstern und Schall abweisen-
der oder absorbierender Fassadenelemente gemäß der ermittelten Lärmpegel-
bereiche umgesetzt. Ferner wurden beim Neubau keine Fenster von Aufent-
haltsräumen direkt zur Grünberger Straße hin angeordnet. Beim Altbau befin-
den sich ebenfalls keine derartigen Fenster in der straßenseitigen Giebelwand. 
Die Aufenthaltsflächen für die künftige Bewohnerschaft befinden sich überwie-
gend auf der Straßen abgewandten Gebäudeseite mit ausreichendem Abstand 
zur Lärmquelle. 
Der Lärmgutachter führt u.a. aus, dass „es gleich (ist), ob die Gebäude inner-
halb eines Mischgebietes oder eines Allgemeinen Wohngebietes liegen   
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier:  Bebauungsplan Nr. GI 03/07 „Dulles-Siedlung“ 3. Änderung,  
         Teilgebiet Ehemalige US-Zahnklinik 
Abwägung der Anregungen, die in der Behördenbeteiligung (21.07.-21.08.15) 
nach § 4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: RP Gießen, Immissionsschutz (Nachtrag) vom:.12.10.2015 

 
(noch zu 1) 
(, da in) beiden Fällen () die selben Schallschutzmaßnahmen erforderlich 
(wären).“ 
 
Zu 2 
Eine Anpassung der Empfehlungen für passiven Schallschutz aufgrund eventuell 
geänderter Ausgangszahlen bei der Verkehrsbelastung ist nicht erforderlich. 
Die vom Lärmgutachter – offenkundig aufgrund eines Missverständnisses – ge-
nannte Aktualisierung der Verkehrszahlen in 2015 war nicht vorgesehen.  Eine 
Verkehrsuntersuchung (Erhebung und Prognose) im Zusammenhang mit der in 
der Nachbarschaft erfolgten vorhabenbezogenen Bebauungsplanung GI 
03/14 „Pendleton-Areal“ (Büro Heinz+Feier GmbH, 7/2013) kam zu keinen 
wesentlichen Abweichungen bei der relevanten Verkehrsbelastung im Ver-
gleich zur Prognose für 2025, so dass das Lärmgutachten nicht angepasst 
werden muss. 
 
Zu 3 
Der Einschätzung, dass die Auslösewerte der Lärmaktionsplanung erreicht wer-
den, wird widersprochen. Das Lärmgutachten kommt zum Ergebnis, dass die 
Beurteilungspegel des Straßenverkehrs an den mit Fenstern für Aufenthaltsräu-
me der beiden relevanten Gebäude versehenen Fassaden deutlich unter den 
genannten Auslösewerten liegen. 
Das Lärmgutachten ermittelte als jeweils höchste Beurteilungspegel für die 

- Ostseite des Zahnklinik-Gebäudes tagsüber 58/ nachts 47 dB(A) und 
- alle anderen mit Fenstern versehenen Gebäudeseiten tags 57/nachts 

46 dB(A).  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier:  Bebauungsplan Nr. GI 03/07 „Dulles-Siedlung“ 3. Änderung,  
         Teilgebiet Ehemalige US-Zahnklinik 
Abwägung der Anregungen, die in der Behördenbeteiligung (21.7.-21.8.2015) 
nach § 4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur vom:.17.08.2015 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier:  Bebauungsplan Nr. GI 03/07 „Dulles-Siedlung“ 3. Änderung,  
         Teilgebiet Ehemalige US-Zahnklinik 
Abwägung der Anregungen, die in der Behördenbeteiligung (21.7.-21.8.2015) 
nach § 4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur vom:.17.08.2015 
 
 
Zu 1: 
Eine artenschutzfachliche Bestandsaufnahme wurde vom Büro Regioplan 
durchgeführt und deren Ergebnisse als Stellungnahme am 19.10.2015 
vorgelegt. Besondere Auflagen oder Hinweise für die Bebauungsplanunng 
ergaben sich daraus nicht. Die Stellungnahme wird im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens verwendet, damit die Naturschutzbehörde ggf. 
diesbezügliche Anforderungen formulieren kann. 
Generell wird festgehalten, dass es nicht bei allen und insbesondere derart 
geringe bauliche Veränderungen bzw. Flächen umfassenden, beschleunigten 
Bebauungsplanverfahren möglich und auch notwendig ist, zur Entwurfsoffen-
legung eine (vollständige bzw. gutachterlich unterlegte) Bestandsaufnahme 
vorzulegen. 
Die Beurteilungsgrundlage/n für artenschutzrechtliche Fragestellungen sollten 
aber regelmäßig zum Zeitpunkt der Abwägung über den Bebauungsplan vor-
liegen oder im Einzelfall im Baugenehmigungsverfahren vorgelegt werden. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier:  Bebauungsplan Nr. GI 03/07 „Dulles-Siedlung“ 3. Änderung,  
         Teilgebiet Ehemalige US-Zahnklinik 
Abwägung der Anregungen, die in der Behördenbeteiligung (21.7.-21.8.2015) 
nach § 4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur vom:.17.08.2015 
Zu 2: 
Der Baumverlust im Planänderungsbereich wurde durch eine Bauplanung, die 
den wertvollen Baumbestand weitgehend erhält, minimiert. Innerhalb des 
städtischen Grünzuges nördlich der Grünberger Straße werden alle älteren 
bzw. größeren Bäume und Baumreihen erhalten und durch vertraglich abge-
sicherte Ergänzungspflanzungen des Investors (10 Großbäume im Grünzug und 
6 Großbäume zur Stellplatzeingrünung) sowie Entsiegelungs- und Begrünungs-
maßnahmen in ihrem Gesamterscheinungsbild erheblich aufgewertet. 
Eine Bilanzierung des Baumerhaltes und –verlustes ist im beschleunigten Ände-
rungsverfahren nicht erforderlich.  
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass lediglich 1.120 m²-Grünfläche als Standort 
des US-Funkmastes (entspricht in etwa einem Baugrundstück) in Bauland umgewidmet 
werden und durch diese Umwandlung eine Einschränkung der zulässigen Gesamtver-
siegelung einher geht. Zudem enthielt der Ursprungs-Bebauungsplan keinerlei Erhal-
tungsfestsetzungen, während im Änderungsplan Einzelbäume zum Erhalt festgesetzt 
werden. 
Durch die langfristig geplante Verlegung der Bushaltestelle fallen zwar einige junge 
Straßenbäume weg, was aber durch den neuen Platz zur Entsiegelung und weiteren 
Begrünung kompensiert wird. 
 
Zu 3: 
Der Anregung zum Erhalt der Parkplatzbäume durch eine entsprechende 
Planfestsetzung wird nicht gefolgt, da die seit 2014 festgelegte gutachterliche 
Begründung fehlt. Dennoch wird von einem längerfristigen Erhalt des Baum-
bestandes als gemäß Stellplatzsatzung notwendige Stellplatzbegrünung ausge-
gangen. 
Zur Begründung einer Erhaltungsfestsetzung für Einzelbäume auf Privatgrundstücken in 
Bebauungsplänen wurde in 2014 (im Zusammenhang mit der Bergkaserne) vom Pla-
nungsdezernat verfügt, dass neben einer städtebaulichen Begründung auch eine Vitali-
tätsbegutachtung und –prognose erforderlich ist. Diese wurde hier aufgrund keiner an-
gezeigten Veränderungen nicht durchgeführt.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier:  Bebauungsplan Nr. GI 03/07 „Dulles-Siedlung“ 3. Änderung,  
         Teilgebiet Ehemalige US-Zahnklinik 
Abwägung der Anregungen, die in der Behördenbeteiligung (21.7.-21.8.2015) 
nach § 4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur vom:.17.08.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: 
Die Planungsempfehlungen aus stadtklimatischer Sicht werden im Rahmen der 
Bebauungsplanänderung nahezu vollständig berücksichtigt. 
Siehe ansonsten die Ausführungen zu 1) 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier:  Bebauungsplan Nr. GI 03/07 „Dulles-Siedlung“ 3. Änderung,  
         Teilgebiet Ehemalige US-Zahnklinik 
Abwägung der Anregungen, die in der Behördenbeteiligung (21.7.-21.8.2015) 
nach § 4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur vom:.17.08.2015 
 
Zu 5: 
Der Hinweis zur Verwendung von Regenwasser wird in der Planbegründung 
aufgenommen und dem Eigentümer weiter geleitet. 
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